
 
PRÄVENTION VON SEXUALISIERTER GEWALT IM SPORT 
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04.11.2017 im Landratsamt Sigmaringen (großer Sitzungssaal) 
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SENSIBILISIERUNG 



Missbrauchsvorwürfe in Sportverein in 
Weinstadt (2010) 

EIN THEMA, DAS UNS BETRIFFT? 

Missbrauch eines 13-jährigen in einem 
Kornwestheimer Sportverein (2012) 

Missbrauch im Sport im Raum 
Heidenheim (2013) 

Missbrauch an schwedischen 
Leichtathlet im Olympiasport 

Missbrauch an US-Judoka im 
Leistungssport 

Schwerer sexueller 
Missbrauch zweier Kinder in 
Österreich 

Sexueller Missbrauch eines Elfjährigen 
während den Hessischen 
Schachmeisterschaften (2015) 

Jahrelanger Missbrauch mehrerer 
Kinder im Eis- und Rollsport (2013) 

Urteil: 3 ½ Jahre für u.a. schweren 
sexuellen Missbrauch im Kreis 
Leonberg (2017) 



Missbrauch im Musikverein im  
Ostalbkreis (2014) Missbrauch bei den Pfadfindern im 

Landkreis Reutlingen (2015) 

Missbrauch in einer 
kirchlicher Einrichtung  - 
Aloisius Kolleg Bonn (2011) 

Missbrauch bei der Jugendfeuerwehr in 
Berlin (2014) 

Missbrauch beim Roten Kreuz im 
Landkreis Bad Kissingen (2013) 

Missbrauch beim THW in NRW 
(2016) 

EIN THEMA, DAS UNS BETRIFFT? 



MEINUNGSBAROMETER 



Ausschnitt aus dem Film (ca. 8 min.) 

„Der Trainer war der Täter - Sexueller Missbrauch im Sport“ 

Sender: ARD 

Erstausstrahlung: Mittwoch, 09.03.2011 



SEXUALISIERTE GEWALT 
Definition 

Enge Auslegung 

Sexuelle Nötigung oder 

Vergewaltigung, erzwungene 

sexuelle Handlungen, 

Straftaten gegen die sexuelle 

Selbstbestimmung, die im 

Strafgesetzbuch definiert sind 

(§§ 174 – 184 StGB) 

Weite Auslegung 

Auch sexuelle Belästigungen, 

das heißt sexualisierende 

Übergriffe durch Worte, Bilder, 

Gesten und sonstige 

Handlungen mit und ohne 

direkten Körperkontakt 

Der Täter nutzt seine Macht- und Autoritätsposition aus, um seine 
eigenen Bedürfnisse auf Kosten des Kindes zu befriedigen. 



SEXUELLE GEWALT UND GRENZVERLETZUNGEN 
Wo fängt sexualisierte Gewalt an? 

1. Grenzverletzungen 

... sind nicht immer zu vermeiden und können unabsichtlich passieren. 

2. Sexuelle Übergriffe 

… erfolgen absichtlich und sind häufig ein Ausdruck unzureichenden Respektes. 

3. Sexueller Missbrauch 

… meint alle Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung (§§ 174 ff. StGB) und 

passieren nie aus Versehen. 











OPFER VON SEXUALISIERTER GEWALT 

Etwa jedes 4. bis 5. Mädchen und jeder 9. bis 12. Junge  

macht mindestens einmal vor dem 18. Lebensjahr eine sexuelle 

Gewalterfahrung, die der Gesetzgeber als sexuellen Missbrauch, 

exhibitionistische Handlung, Missbrauch von Schutzbefohlenen, 

sexuelle Nötigung oder Vergewaltigung unter Strafe stellt. 

Kindesmissbrauch – aktuelle Zahlen von 2014  
(veröffentlich vom BKA und der Deutschen Kinderhilfe) 

Missbrauchsfälle im Bereich der sexuellen Gewalt gegenüber Kindern und 

Jugendlichen 

 Insgesamt 14 395 Fälle 

 täglich ca. 40 Fälle 

 Dunkelfeld Geschätzt 15-20 fach höher 

≙ ca. 210 000 bis 280 000 Fälle pro Jahr 



BESONDERS GEFÄHRDETE PERSONEN 
Sexuelle Gewalt an Menschen mit Behinderung 

Menschen mit Behinderung befinden sich oft in besonderen Lebenssituationen, 

gekennzeichnet durch Wehrlosigkeit, Hilflosigkeit und soziale Abhängigkeit, in 

denen Macht-, Abhängigkeits- und Vertrauensbeziehungen ausgenutzt werden 

können. 

 Mädchen und Frauen mit Behinderung sind etwa doppelt so häufig von 

sexueller Gewalt betroffen wie Mädchen und Frauen ohne Behinderung. 



MÖGLICHE ANZEICHEN/SYMPTOME EINES MISSBRAUCHS 

WICHTIG: 
Eindeutige und allgemeingültige Symptome gibt es nicht!!! 

Ernst zu nehmende Signale: 
 

Kind verschließt sich, zieht sich zurück, wird stiller 

(Ein)Schlaf- und Konzentrationsstörungen / Essstörungen 

Rückkehr zu Kleinkind-Verhalten / Kind nässt ein / veränderte Sprache 

Kind will jemanden partout nicht besuchen, den es früher sehr mochte 

Ängste und/oder Stimmungsschwankungen 

häufige Bauch- und Kopfschmerzen 

etc. 



Ziemlich sichere Anzeichen von Kindesmissbrauch sind: 

blaue Flecke oder Bisswunden an Oberschenkeln und Brust  

chronischer vaginaler Ausfluss, Blasenentzündungen ohne organische Ursache  

anale, orale oder vaginale Verletzungen oder  Entzündungen  

ansteckende Geschlechtskrankheiten  

 

 

WICHTIG: 
Wenn Kinder von sich aus einen Missbrauch schildern, lügen sie 
nicht! Die Kinder MÜSSEN ernst genommen werden! Egal welche 
Person eventuell der Täter ist! 





TÄTER UND TÄTERINNEN 
Daten und Fakten 

 Keine äußeren Erscheinungsmerkmale 

  80-90% der Täter sind männlich 

  über 4 % der Männer haben pädophile Neigungen (Quelle: Uni Regensburg – „kein täter werden.“) 

Pädophile Anlage vermutlich schon relativ früh (pränatal); dann Modulation 

  Festlegung der sexuellen Präferenz in der Pubertät (Quelle: Hochschule Hannover) 

Scheinbar erblicher Anteil, aber Prägung zu 85 % durch Umwelteinflüsse  Täter häufig früher 

selbst Opfer sexualisierter Gewalt 

  1/4 - 1/3 der Taten werden von Jugendlichen selbst begangen 

  3/4 der Täter/innen sind Familienangehörige oder Bekannte 
 

WICHTIG: 
Sexualisierte Gewalt beginnt in der Regel nicht mit einem 
eindeutigen Übergriff  längere Anbahnungsprozesse 



EXKURS:  
Therapieprogramm/Präventionsnetzwerk „kein täter werden.“ 

Kostenlose (Gruppen-)Therapie unter Schweigepflicht 

Projekt im Jahre 2005 unter dem Titel "Präventionsprojekt Dunkelfeld" in Berlin 
gestartet 

Mittlerweile Standorte in Düsseldorf, Gießen, Kiel, Mainz, Hamburg, Hannover, Leipzig, 
Regensburg, Stralsund und Ulm 

Ziel: Verhinderung sexueller Übergriffe durch direkten körperlichen Kontakt oder 
indirekt durch den Konsum oder die Herstellung von Missbrauchsabbildungen im 
Internet.  

Wie: Lehren eines verantwortungsbewussten Umgangs mit pädophilen Neigungen und 
des bewussten Verzichts auf Missbrauch und Kinderpornographie 



EXKURS: 
Therapieprogramm/Präventionsnetzwerk „kein täter werden.“ 

Befragung der Uni Regensburg - Online-Befragung von 9000 deutschen 
Männern 

 
Ergebnisse: 
 

22 % finden Kinder sexuell attraktiv 

4,4 % haben sexuelle Phantasien mit Kindern 

Etwa die Hälfte aller Pädophilen werden zum Täter 

1,4 % räumen ein, schon mindestens ein Mal sexuelle Handlungen mit Kindern gehabt zu 
haben 

 



TÄTER UND TÄTERINNEN 

…sind keine Monster. … sind gut integriert. 

…beschenken. …schüchtern ein. 

…vernebeln ihr Umfeld. …suchen sich isolierte 
Kinder. 

…bringen dadurch zum 
Schweigen. 



GÜNSTIGE FAKTOREN IM SPORT 

Körperbetonung / 
körperliche Nähe 

Wettkampforientierung / 
Leistungsorientierung 

Strukturen / 
Zuständigkeiten 

Rollenbilder 



 
PAUSE 



(wenn möglich) gleichgroße Gruppen 

Bearbeitung je eines Falls 

Zu beantwortende Fragen: 
 

Wie geht es Euch, wenn ihr das hört? 
Wie reagiert ihr? 
Was sind Eure nächsten Schritte? 
Was solltet ihr auf keinen Fall tun? 

 

Diskussion über die vorgeschlagenen Handlungsschritte und Ableitung eines 
möglichen Inventionsleitfadens 

 

FALLBEISPIELE ZUM HANDLUNGSLEITFADEN 



Sebastian ist Trainer einer Leichtathletikgruppe und ist bei den 
Kindern (8 bis 12 Jahre) sehr beliebt. Immer wieder zeigt er sich 
richtig spendabel und bringt den Kindern eine kleine Belohnung 
mit: „Heute gibt es für alle eine Runde Schokoküsse!“ 

Kerstin trainiert eine andere Gruppe zur gleichen Zeit. Sie 
beobachtet, dass sich diese Form des Ansporns auch auf einzelne 
Kinder beziehen kann: „Wenn du das schaffst, dann lade ich dich 
nächstes Wochenende auf ein Eis ein!“ Timo, der sich beim 
Weitsprung ganz toll gesteigert hat, hat er letztes Wochenende 
sogar ins Kino eingeladen. 

 

FALLBEISPIEL 1 



Alexander ist 12 Jahre alt. Er ist in der Gruppe oft kaum zu ertragen. 
In der letzten Zeit fällt er durch sexuell-aggressive Sprüche negativ 
auf. 

Niemand weiß, dass er den gleichaltrigen Jungen Daniel seit einiger 
Zeit zwingt, mit ihm zu onanieren. Er droht Daniel mit massiven 
Vergeltungsschlägen, wenn dieser ihn verpfeift. 

Trotzdem bricht Daniel sein Schweigen, als ihn der Trainer Stefan 
fragt, ob es ihm nicht gut gehe. 

 

FALLBEISPIEL 2 



Einem Trainer fällt auf, dass sich ein 9-jähriger Junge in letzter Zeit 
verändert hat. Er ist stiller und unkonzentrierter geworden und 
spricht ihn daraufhin an. 

Nach anfänglichem Zögern erzählt der Junge von einem sexuellen 
Übergriff eines Übungsleiters: Beim gemeinsamen Duschen – sie 
waren alleine – zeigte ihm der Mann seinen erigierten Penis und 
sagte: „So groß wird deiner auch mal.“ er sollte ihn anfassen. 

Seitdem duscht er zu Hause. 

FALLBEISPIEL 3 



Die Abteilungsleiterin Turnen wird von den Eltern angesprochen, 
dass sie den Eindruck haben, dass der Trainer ihrer Kinder etwas zu 
herzlich mit den Mädchen umgehe. Sie sitzen bei ihm auf dem 
Schoß und werden gestreichelt. Auch bei der Hilfestellung würde er 
sie an Körperstellen berühren, die er gar nicht berühren muss. 

Den 10-jährigen Mädchen ist das unangenehm und eines der 
Mädchen überlegt sich, ob sie nichtaufhören soll mit Turnen. 

 

FALLBEISPIEL 4 



Drei weibliche Jugendliche im Alter von 14 bis 16 Jahren vertrauen 
sich einem Trainer an und erzählen von einem anderen Trainer, der 
sie bei der Hilfestellung im Sport begrapscht. 

Sie mögen den Trainer und wollen ihm nichts schlechtes, aber das 
Grabschen soll aufhören. 

FALLBEISPIEL 5 



INTERVENTIONSLEITFADEN 
Handlungsleitfaden – Was kann/soll ich tun? 

1. Ruhe bewahren! 
Unnötige Fehlentscheidungen können so vermieden werden. 

2. Bleibt damit nicht alleine! 
Such dir eine Person, der du dich anvertrauen kannst. 

3. Prüfe, ob es einen sofortigen Handlungsbedarf gibt! 
„Gefährliche“ Situationen müssen ab sofort vermieden werden. 



4. Hilfe bei Fachberatungsstelle holen! 
Sie begleiten und unterstützen Euch bei allen Angelegenheiten. 

 

INTERVENTIONSLEITFADEN 

5. Prozess dokumentieren! 
So können Einzelheiten belegt werden, die evtl. bei einem Strafverfahren 

relevant sein können. 

6. Achte auf deine Grenzen! 
Du bist weder Justiz noch Therapeut – gehe nur soweit wie du dich 

wohlfühlst. 



WOZU IST DER VEREIN GESETZLICH VERPFLICHTET? 

Garantenstellung: 

Sportvereine und -verbände haben rechtlich dafür einzustehen, dass die 

minderjährigen Sportlerinnen und Sportler nicht Opfer von sexualisierter 

Gewalt werden. 

Werden dem Sportverein sexuelle Übergriffe bekannt und unternimmt er 

daraufhin nichts, kann er sich strafbar machen durch Unterlassen. 



WO BEKOMME ICH HILFE? 

Fachberatungsstellen vor Ort 

unter www.hilfeportal-missbrauch.de 
 
 

oder bei der WSJ  

http://www.hilfeportal-missbrauch.de/
http://www.hilfeportal-missbrauch.de/
http://www.hilfeportal-missbrauch.de/


 
PRÄVENTIONS- UND SCHUTZKONZEPTE 



 

Qualitätsmerkmal - Zum Schutz der uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen 

 

 

 

 

 

 

 

Bundeskinderschutzgesetz (§ 72a SGB VIII) – Vereinbarung mit dem Jugendamt 

 Einsichtnahme der erweiterten Führungszeugnisse 

 Qualifizierung der Mitarbeiter/innen (Sensibilisierung) 

 Erstellung eines Präventions- und Schutzkonzeptes 

 

PRÄVENTION 

„Bei uns kannst 

Du offen 

sprechen!“ 

„Nicht bei uns!“ „Bei uns sind 

Ihre Kinder 

sicher!“ 
„Wir unterstützen 

Dich!“ 

Kinder und 

Jugendliche 

Eltern 
Täterinnen 

und Täter 
Mitarbeiter/innen 



Gibt es im eigenen Trainings-/Vereinsalltag Situationen, 

die ein gewisses Risiko für Übergriffe oder 

Grenzverletzungen bergen? 

RISIKOANALYSE 



Was könnte man präventiv in Eurem Verein tun, um 

Grenzverletzungen, sexuelle Übergriffe und vor allem 

sexuellen Missbrauch zu verhindern? 

WELCHE PRÄVENTIONSMAßNAHMEN? 



PRÄVENTIONSKONZEPT 

Positionierung 

Wie gehen wir in unserer Institution mit 

dem Schutz der Kinder und 

Jugendlichen um? 

 Offen über das Thema sprechen 

 Satzung 

 Leitbild 

 Konsequenzen bei Fehlverhalten 

„Bei uns soll 

sowas nicht 

passieren!“ 

„Wir möchten, dass 

unsere Kinder und 

Jugendlichen 

geschützt sind!“ 



PRÄVENTIONSKONZEPT 

Positionierung 

Thematisierung 
bei neuen 

Mitarbeitern 

Lernen Sie Ihre (neuen) Mitarbeiter 

kennen! 



PRÄVENTIONSKONZEPT 

„Kinderschutzbeauftragte“… 

 sind Vertrauenspersonen für 

alle Mitglieder 

 koordinieren Präventionsmaßnahmen 

 stehen im Verdachtsfall als 

Ansprechpersonen zur Verfügung 

 nehmen Kontakt zu einer 

Fachberatungsstelle auf 

 erstellen gemeinsam mit Experten einen 

Interventionsleitfaden 

 … 

Positionierung 

Thematisierung bei 
neuen Mitarbeitern 

Vertrauens-
personen 



PRÄVENTIONSKONZEPT 

Gibt es besondere Risikotätigkeiten? 

 besondere Vertrauensverhältnisse (z.B. 

Leistungssport) 

 Übernachtungssituationen 

 Einzelbetreuung 

 … 

Positionierung 

Thematisierung bei 
neuen Mitarbeitern 

Vertrauens-
personen 

Erweitertes 
Führungszeugnis 



PRÄVENTIONSKONZEPT 

Unser Angebot für (Sport-) Vereine 

 Wir kommen in den Verein vor Ort 

 Für alle Interessierten im Verein 

 Verein übernimmt Raumorganisation und 

Einladung der Teilnehmer (mind. 15 TN) 

 WSJ stellt Referenten und Medienpool 

 Verein kommt lediglich für die Fahrtkosten 

des Referenten auf 

Positionierung 

Thematisierung bei 
neuen Mitarbeitern 

Vertrauens-
personen 

Erweitertes 
Führungszeugnis 

Sensibilisierung 
& Qualifizierung 



PRÄVENTIONSKONZEPT 

Positionierung 

Thematisierung bei 
neuen Mitarbeitern 

Vertrauens-
personen 

Erweitertes 
Führungszeugnis 

Sensibilisierung & 
Qualifizierung 

Ehrenkodex 



EHRENKODEX 

Was bedeutet das z.B. für den 
Übungsleiter? 

„Die individuellen Empfindungen zu 
Nähe und Distanz, die Intimsphäre und 
die persönlichen Schamgrenzen der 
mir anvertrauten Kinder und 
Jugendlichen werde ich respektieren!“ 

 



PRÄVENTIONSKONZEPT 

Eltern sollten über alles informiert sein! 

 Regelmäßige Elternabende in den einzelnen 

Kinder-/Jugendgruppen 

 Absprachen treffen und Regeln vereinbaren 

 Bringen und Abholen der Kinder 

 Eltern in Umkleidekabinen 

 Dusch- und Umkleidesituation 

 Regeln für Kinder/Jugendliche (z.B. Umgang 

mit dem Handy) 

 … 

Positionierung 

Thematisierung bei 
neuen Mitarbeitern 

Vertrauens-
personen 

Erweitertes 
Führungszeugnis 

Sensibilisierung & 
Qualifizierung 

Ehrenkodex 

Elternarbeit 



Aufklärung über präventives Verhalten durch die Eltern 

 

Die wichtigste und effektivste Prävention ist 
elterliche Liebe, Zuneigung, Nähe und Zärtlichkeit! 

 

 

 

Präventionsarbeit ist besonders dann sehr erfolgreich, wenn die Eltern mit den Themen 

„sexualisierte Gewalt“ und „Sexualität“ möglichst offen und unverkrampft umgehen. 

  

Kinder werden sich eher öffnen, wenn diese Themen im Elternhaus kein Tabu darstellen 

und ein ungezwungenes Sprechen über Sexualität selbstverständlich ist. 
 

 

 

 

ELTERNARBEIT 



Aufklärung über präventives Verhalten durch die Eltern 
 
Was die Kinder wissen sollten/müssen: 
 

Sie müssen sich von einem Erwachsenen nicht alles gefallen lassen! 

  Erwachsene sind nicht immer im Recht. Durch „intelligenten Ungehorsam“   

 treten sie einem Erwachsenen nicht per se respektlos gegenüber. 

 

Es gibt auch „schlechte“ Geheimnisse! 

  Ein Kind muss immer wissen, dass es ein Geheimnis, welches sich schlecht   

 anfühlt und welches das Kind belastet, weitersagen darf. 

 

Sie haben jederzeit das Recht NEIN zu sagen! 

  Kinder sollen erfahren wie es sich anfühlt, wenn ihr Nein respektiert wird   

 (Vorbildfunktion). 
 
 
  



Aufklärung über präventives Verhalten durch die Eltern 
 
Kinder dürfen Berührungen ablehnen, die ihnen unangenehm sind! 
  Selbst wenn es der gut gemeinte Kuss der Großtante ist. 
 

Ein Geschenk erfordert NIE eine Gegenleistung! 
  Kindern muss klar sein, dass sie für ein erhaltenes Geschenk nicht zu einem „Gegengeschenk“ 
 aufgefordert oder gar gezwungen werden dürfen. 
 

Du stehst voll und ganz hinter ihnen! 
  Mache anderen Menschen klar, dass Du selbst die Grenzen Deiner Kinder achtest und mache 

 damit deutlich, dass Du dies auch von anderen erwartest und notfalls einforderst. 
 

Sie haben vielfältige (Kinder-) Rechte! 
  Tritt für die Rechte Deiner Kinder ein und unterstütze diese darin dies auch selbst zu tun. 



PRÄVENTIONSKONZEPT 

Kinder und Jugendliche über Ihre Rechte 

aufklären! 

 Kinder miteinbeziehen und beteiligen 

 Wünsche, Erwartungen und Grenzen der 

Kinder wahrnehmen und respektieren 

 Ansprechpersonen vorstellen 

 

Positionierung 

Thematisierung bei 
neuen Mitarbeitern 

Vertrauens-
personen 

Erweitertes 
Führungszeugnis 

Sensibilisierung & 
Qualifizierung 

Ehrenkodex 

Elternarbeit 

Kinder & Jugendliche 
stärken 



KINDER UND JUGENDLICHE STÄRKEN 

Dein Körper 
gehört dir! 

Du hast das 
Recht „Nein“ 

zu sagen! 

Du darfst 
Geschenke 

annehmen, ohne 
etwas dafür tun zu 

müssen! 

Hilfe holen ist 
kein Petzen oder 

Verrat! 
Schlechte 

Geheimnisse 
darfst du 

weitererzählen! 

Du hast das 
Recht deine 
Meinung zu 

sagen! 

Kinderrechte 



Selbstbewusste Kinder sind besser vor Missbrauch geschützt als andere. Auch deshalb lohnt es 

sich, Kindern zu zeigen, dass sie sehr wertvoll sind! 
 

Verängstige Deine Kinder nicht, denn mutige, starke und selbstbewusste Kinder sind am 

wirksamsten vor Missbrauch geschützt! 
 

Versuche den Eindruck zu vermeiden, dass Missbrauch die Zukunft zerstört! 
 

Kinder sollen intelligenten Ungehorsam lernen! 
 

Der beste Schutz liegt in einer sachlichen, altersgerechten Aufklärung! 

 

 

 

KINDER UND JUGENDLICHE STÄRKEN 



PRÄVENTIONSKONZEPT 

Positionierung 

Thematisierung bei 
neuen Mitarbeitern 

Vertrauens-
personen 

Erweitertes 
Führungszeugnis 

Sensibilisierung & 
Qualifizierung 

Ehrenkodex 

Elternarbeit 

Kinder & Jugendliche 
stärken 

Verhaltenskodex 
für Mitarbeiter 

Regeln aufstellen, um Graubereiche zu 

vermeiden! 

 Umkleiden/Duschen 

 Jugendschutzbestimmungen 

 4-Augen-Prinzip 

 Körperliche Kontakte 

 Übernachtungssituationen 

 



PRÄVENTIONSKONZEPT 

Positionierung 

Thematisierung bei 
neuen Mitarbeitern 

Vertrauens-
personen 

Erweitertes 
Führungszeugnis 

Sensibilisierung & 
Qualifizierung 

Ehrenkodex 

Elternarbeit 

Kinder & 
Jugendliche stärken 

Verhaltenskodex 
für Mitarbeiter 

Verhaltensregeln 
mit Kindern 



VERHALTENSREGELN 

Welches Verhalten ist eigentlich in Ordnung, und welches nicht? 

 

 Das Verhalten finde ich in Ordnung! (grenzwahrend) 

 

 

 Das Verhalten finde ich nicht in Ordnung! (grenzwertig) 

 

 

 Das Verhalten ist in jedem Fall falsch! (grenzverletzend) 

Handlungen ankündigen, Anklopfen, Hilfestellung, Wertschätzen, High Five, klare Regeln vereinbaren,… 

Gemeinsames Umkleiden, Bevorzugen Einzelner, Blicke, ungefragtes Anfassen,… 

Küssen, anzügliche Bemerkungen, Grabschen, geschlechter-diskriminierende Bemerkungen,… 



Ehrenkodex 

Verhaltens-
regeln 

Kinderschutz
-beauftragte 

… 

INDIVIDUELLES KONZEPT ERSTELLEN 

Welche Maßnahmen können und wollen wir im 

Verein umsetzen? 

 Wo liegen besondere Risiken bei uns im 

Verein/Verband? 

 Bauliche Gegebenheiten 

 Vereinsstrukturen 

 Personalsituation 

 Freizeitmaßnahmen/Ausfahrten o.ä. 

 … 

 Wie können wir diese Risiken mindern? 

 Klare Strukturen 

 Ansprechpersonen 

 Regeln 

 … 

 



KONTAKTE 
Württembergische Sportjugend im WLSB e.V. 

 
www.wsj-online.de 

 
E-Mail: 

matthias.reinmann@wsj-online.de 
oder 

michael.jubelt@wsj-online.de 
 

Telefon: 
0711 / 28077 - 145 

oder 

0711 / 28077 - 149 


